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Index

L37168 Kanalabgabe Vorarlberg

L82308 Abwasser Kanalisation Vorarlberg

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §224 Abs1;

BAO §248;

KanalisationsG Vlbg 1989 §23;

1. BAO § 224 heute

2. BAO § 224 gültig ab 19.04.1980 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. BAO § 248 heute

2. BAO § 248 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 14/2013

3. BAO § 248 gültig von 19.04.1980 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

Rechtssatz

Dem Haftungsp=ichtigen muss von der Behörde über den haftungsgegenständlichen Abgabenanspruch Kenntnis in

einer Weise verscha?t werden, dass die Prüfung der Richtigkeit der Abgabenfestsetzung möglich ist und die Positionen

der Rechtsverteidigung des herangezogenen Haftenden gegen den Anspruch nicht schwächer sind als diejenigen, die

der Abgabep=ichtige gegen den Abgabenbescheid einzunehmen in der Lage ist (VwGH 11. Juli 2000, 2000/16/0227, mit

Hinweis auf Stoll, BAO-Kommentar zu § 248 BAO, 2553 und 2554).Dem Haftungsp=ichtigen muss von der Behörde

über den haftungsgegenständlichen Abgabenanspruch Kenntnis in einer Weise verscha?t werden, dass die Prüfung

der Richtigkeit der Abgabenfestsetzung möglich ist und die Positionen der Rechtsverteidigung des herangezogenen

Haftenden gegen den Anspruch nicht schwächer sind als diejenigen, die der Abgabep=ichtige gegen den

Abgabenbescheid einzunehmen in der Lage ist (VwGH 11. Juli 2000, 2000/16/0227, mit Hinweis auf Stoll, BAO-

Kommentar zu Paragraph 248, BAO, 2553 und 2554).
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